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§*32
Einträgen, Ändern, Löschen

(1) Ein Berufsausbildungsvertrag und Änderungen seines wesentli- 
• chen Inhalts sind in das Verzeichnis einzutragen, wenn

1. der Berufsausbildungsvertrag diesem Gesetz und der Ausbil
dungsordnung entspricht,

2. die persönliche und fachliche Eignung sowie die Eignung der 
Ausbildungsstätte für das Einstellen und Ausbilden vorliegen 
und

3. für Auszubildende unter 18 Jahren die ärztliche Bescheinigung 
über die Erstuntersuchung nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeits
schutzgesetzes zur Einsicht vorgelegt wird.

(2) Die" Eintragung ist abzulehnen oder zu löschen, wenn die 
Eintragungsvoraussetzungen nicht vorliegen und der Mangel nicht 
nach § 23 Abs. 2 behoben wird. Die Eintragung ist ferner zu löschen, 
wenn die ärztliche Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung 
nach § 33 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht spätestens am 
Tage der Anmeldung des Auszubildenden zur Zwischenprüfung zur 
Einsicht vorgelegt und der Mangel nicht nach § 23 Abs. 2 behoben 
wird.

§33
Antrag

(1) Der Ausbildende hat unverzüglich nach Abschluß des Berufs
ausbildungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis zu beantra
gen. Eine Ausfertigung der Vertragsniederschrift ist beizufügen. 
Entsprechendes gilt bei Änderungen des wesentlichen Vertragsin
halts.

(2) Der Ausbildende hat anzuzeigen
1. eine vorausgegangene allgemeine und berufliche Ausbildung des 

Auszubildenden,
2. die Bestellung von Ausbildern.

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
- Prüfungswesen

§34
Abschlußprüfung

(1) In den anerkannten Ausbildungsberufen sind Abschlußprüfun
gen durchzuführen. Die Abschlußprüfung kann zweimal wiederholt 
werden.

(2) Dem Prüfling ist ein Zeugnis auszustellen.

(3) Die Abschlußprüfung ist für den Auszubildenden gebührenfrei.

§35
Prüfungsgegenstand

Durch die Abschlußprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die 
erforderlichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen praktischen 
und theoretischen Kenntnisse besitzt und mit dem ihm im Berufs
schulunterricht vermittelten, für die Berufsausbildung wesentlichen 
Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen.

§36
Prüfungsausschüsse

Für die Abnahme der Abschlußprüfung errichtet die zuständige 
Stelle Prüfungsauschüsse. Mehrere zuständige Stellen können bei 
einer von ihnen gemeinsame Prüfungsauschüsse errichten.

§37
Zusammensetzung, Berufung

(1) Der Prüfungsausschuß besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 
Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die 
Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein.

(2) Dem Prüfungsausschuß müssen als Mitglieder Beauftragte der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens 
ein Lehrer einer berufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei 
Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein. Die Mitglieder haben 
Stellvertreter.

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für drei Jahre 
berufen. Die Arbeitnehmermitglieder werden auf Vorschlag der im 
Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und 
selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder 
berufspolitischer Zwecksetzung berufen. Der Lehrer einer berufsbil
denden Schule wird im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle berufen. Werden Mitglieder nicht 
oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der zuständigen 
Stelle gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die 
zuständige Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen. Die 
Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. Die 
Sätze 1 bis 5 gelten für die stellvertretenden Mitglieder entsprechend.

(4) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuß ist ehrenamtlich. Für bare 
Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht 
von anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu 
zahlen, deren Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

(5) Von Absatz 2 darf nur abgewichen werden, wenn andernfalls 
die erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht 
berufen werden kann.

§38
Vorsitz, Beschlußfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen
den und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(2) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel der 
Mitglieder, mindestens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehr
heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§39
Zulassung zur Abschlußprüfung

(1) Zur Abschlußprüfung ist zugelassen,
1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbil

dungszeit nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungster
min endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen 
sowie vorgeschriebene Berichtshefte geführt hat und
3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der 

Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen oder aus einem 
Grund nicht eingetragen ist, den weder der Auszubildende noch 
dessen gesetzliche Vertreter zu vertreten hat.

(2) Über die Zulassung zur Abschlußprüfung entscheidet die 
zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für 
gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuß.

§40
Zulassung in besonderen Fällen

(1) Der Auszubildende kann nach Anhören des Ausbildenden und 
der Berufsschule vor Ablauf seiner Ausbildungszeit zur Abschlußprü
fung zugelassen werden, wenn seine Leistungen dies rechtfertigen.

(2) Zur Abschlußprüfung ist auch zugelassen, wer nachweist, daß er 
mindestens das Zweifache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorge
schrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem er die Prüfung 
ablegen will. Hiervon kann abgesehen werden, wenn durch Vorlage 
von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft dargetan wird, daß 
der Bewerber Kenntnisse und Fertigkeiten erworben hat, die die 
Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.


